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Einmalige Gebühren
Aufnahmegebühr  260,00 EUR (Verein)
Verwaltungsgebühr 40,00 EUR (Bezirksverband) 1 

Jährliche Beiträge
Beitrag an die Kolonie 85,00 EUR 2

Beitrag an Bezirksverband  73,88 EUR 1, 3

Pacht richtet sich nach Größe der Parzelle, s. Pachtvertrag
Öffentlich-rechtliche Abgaben richtet sich nach Größe der Parzelle 1, 4

Wasser-Entgelt richtet sich nach Verbrauch

Mahngebühren
Bei Verstößen gegen Pachtvertrag, Vereinssatzung und -ordnungen, Gesetze und Verordnungen.

Mündliche Verwarnung 0,00 EUR
1. schriftliche Mahnung 20,00 EUR
2. schriftliche Mahnung zusätzlich 40,00 EUR
3. schriftliche Mahnung zusätzlich 100,00 EUR

Die erhaltenen Mahngebühren werden ausschließlich für Vereinszwecke verwendet. Etwaige Schadenersatzforderungen 
und rechtliche Folgen und Kosten sind von den Mahngebühren unberührt.

Gebühren für die Nutzung des Lorahauses und des Vereinsplatzes für private Veranstaltungen
Mitglieder: 30,00 EUR
Nicht-Mitglieder: 100,00 EUR

Für Nicht-Mitglieder kann eine Kaution von 200,00 EUR erhoben werden.

Ehrenamtspauschale
Die Aufgaben der ehrenamtlichen Ämter und Tätigkeiten werden wie folgt honoriert:

1. Vorsitzende:r: 160,00 EUR
2. Vorsitzende:r: 160,00 EUR
1. Kassierer:in: 160,00 EUR
2. Kassierer:in: 90,00 EUR
1. Schriftführer:in: 90,00 EUR
2. Schriftführer:in: 90,00 EUR
Wasserwarte (insg.): 40,00 EUR
Vergnügungsausschuss: 60,00 EUR
Platzwart: 50,00 EUR

BSR – Müllentleerung
Kleine Tonne (120 l) 
Große Tonne (240 l) 
Pauschale An-/Abmeldung 

ca. 70,00 EUR / Saison 5 

ca. 86,00 EUR / Saison 5 

20,4  EUR 5

1 Die Höhe der Kosten wird vom Bezirksverband festgelegt. Änderungen vorbehalten.
2 Beinhaltet Winterdienst (Außengrenze; Änderungen vorbehalten).
3 Beinhaltet Jahresbeitrag an Bezirksverband, Jahresbeitrag für die Jugendarbeit und  

Kostenanteil für Versicherungen. Änderungen vorbehalten.
4 Beinhaltet Grundsteuer, Straßenreinigung und Vereinsrechtsschutzversicherung.
5 Die Höhe der Kosten wird von der BSR festgelegt. Änderungen vorbehalten.

Die Beitrags- und Gebührenordnung wurde am 21.0 .2022 beschlossen und tritt mit Beschlussfassung in Kraft.


